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Zeichen: I.IAI 33 FM 

DB InfraGO AG | I.IAI 33  

Adam-Riese-Straße 11-13 | 60327 Frankfurt am Main  

Porosit-Betonwerke GmbH 
Herr Andree Horn 
Niedervorschützer Str. 15 
34587 Felsberg 

 

  

  15.11.2024 
 
Übergangsweise Verlängerung der TM: 4-2019-10595 I.NPF 2 Drän-
Versickerungssystem und der TM 4-2020-10032 I.NPF 2 zu RIL 836 Drän-
Versickerungssystem mit Kabelkanal der Porosit GmbH, 34587 Felsberg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
hiermit verlängern wir übergangsweise bis zum 31.03.2025 die o.g. Produktfreigaben 
(Anwenderfreigaben):  

- 4-2019-10595 I.NPF 2 Beengte Verhältnisse Drän-Versickerungssystem – gültig bis 
30.11.2024 

- TM 4-2020-10032 I.NPF 2 Drän-Versickerungssystem mit Kabelkanal – gültig bis 
31.01.2025 

 
Die Verlängerung der Produktfreigabe ist von Ihnen bereits am 23.08.2024 beantragt worden.  
 
Neben der Verlängerung der Produktfreigaben bitten Sie um eine Anpassung der Einbaukriterien auf 
Strecken mit ve ≥ 160 km/h und Radsatzlasten ≥ 22,5 t. Die Bewertung ist noch nicht abgeschlossen, 
hierzu benötigen wir u.a. einen Nachweis der schadlos auf das System wirkenden Soglasten bei ICE 
Vorbeifahrten mit Geschwindigkeiten von 300 km/h. Zur Erstellung dieses Gutachten ist die Fa. 
GEPRO Ingenieurgesellschaft mbh am 05.11.2024 beauftragt worden.   
 
Produktseitig sind keine Änderungen erfolgt. Negative Erfahrungsberichte aus den Regionen liegen 
uns nicht vor, welche einer übergansweisen Verlängerung der Produktfreigabe um 3 bzw. 4 Monate 
im Weg stehen würden.  
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Die Produktfreigaben werden daher bis zum 31.03.2025 verlängert. Dieses Schreiben ist der TM 4-
2019-10595 I.NPF 2 und der TM 4-2020-10032 I.NPF 2 bei Nachweis beizufügen.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
DB InfraGO AG 
 
 
 
 
i. V. i. A. 

Jens Müller Franz Münter 
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DB Netz AG 
ZENTRALE 

 

Freigabe (Serien- / Anwenderfreigabe) 
 

- Als Handlungsanweisung gemäß Rahmenrichtlinie 138.0202 – 
 

 TM: 4-2019-10595 I.NPF 2  
 

Sachlich zugehörige Ril: 836 

    

  
      

  

 
 
TM-Titel / Handlungsbedarf: 
 

4-2019-10595 I.NPF 2 zu Ril 836: 4602-3-(3) Beengte Verhältnisse 
Drän-Versickerungssystem der Porosit GmbH, 34587 Felsberg 
mit reduzierten Mindestabmessungen, gültig bis zum 30.11.2024  
 
 

Inkraftsetzung am : 02.12.2019   

Umsetzungsfrist bis :     

Rückmeldung bis :   An:   

 
Diese TM umfasst die Seiten 1 bis 2 (ohne Anlagen). 
 

Mitzeichnung: Fachlinie: 

     LST        

     Tk        

     EA        

     Oberbau        

     KIB        

     Betrieb        

     Sonstige        

        
 

Freigabe: 

 
gez. Tilman Reisbeck, I.NPF 2 # 26.11.2019 gez. Thomas Ta Weber, I.NPF 23(T) # 

25.11.2019 
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Sachverhalt / Anlass / Begründung: 
 
Bei der DB Netz AG ist diese Technische Mitteilung bis zum 30.11.2024 gültig. Unter 
Umsetzung der Nebenbestimmungen aus der nachfolgenden Stellungnahme können die in 
Ril 836.4602-3-(3), Bild 10 Rohrloser Entwässerungsgraben genannten Mindestabmes- 
sungen des Entwässerungsgrabens aus Filterkies (ggf. mit Vliesstoff) bis auf b/ h = 80 cm/ 
50 cm reduziert werden. Hierzu ist der Einsatz von wasserdurchlässigen Halbschalen aus 
haufwerksporigem Beton, Fabrikat Porosit, erforderlich. 

Die TM 4-2019-10595 kann auch auf dem DB Mediendienste Portal unter dem Pfad "Techn. 
Mitteilungen Fahrweg - Brücken, Tunnel, Erdbauwerke - Konstr. Ingenieurbau TM zum 
Erdbau" abgerufen werden: http://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/TM/ 

Das freigegebene Drän-Versickerungssystem sorgt für die dauerhafte Gebrauchstauglichkeit 
und Verfügbarkeit des Fahrweges. Die durch diese TM verursachten Änderungen des 
Systems Eisenbahn sind daher nicht sicherheitsrelevant. Nicht sicherheitsrelevante 
Änderungen unterliegen nicht dem CSM-Prozess. 
 

Zuständigkeiten / Ansprechpartner: 
 

 
OOEE  NNaammee  MMaaiill--AAddrreessssee  TTeelleeffoonnnnuummmmeerr  

I.NPF 23(T) Thomas Ta 
Weber 

Thomas.TA.Weber@deutschebahn.com +49 69 265 45223 

I.NPF 23(T) Ralph Fischer Ralph.Fischer@deutschebahn.com +49 69 265 45244 

 
 
 

  Verteiler gemäß TM-Abo-System (DB Netz AG) 
  Verteiler gemäß externem Postverteiler 
  Verteilung an Dritte durch Einstellung im DBPortal 
  Besonderer Verteiler 

 
 
Zusätzliche Information an: 
 

 DB Engineering & Consulting      

 DB Systemtechnik      

 DB Bahnbau Gruppe GmbH      

 EBA          

 
Anlage: 
- - - Fachtechnische Stellungnahme 
A.1 Regelquerschnitt 
B.1 Fotografie Porosit-Halbschale 
C.1 Nachweis der gleichen Sicherheit 
D.1 EBA-Schreiben 21.41 irs/001-2103#013 (ZUL 004-10) vom 23.02.2010 

 

http://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/TM/
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